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So hat sich die Kleinunternehmer-
pauschalierung geändert Teil 3

Steuern im Bild, Teil 282

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Kleinunternehmerpauschalierung, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Für die Veranlagung 2020 gilt:
Der Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen 
den Betriebseinnahmen und den pauschal ermit-
telten Betriebsausgaben. Neben den pauschalen 
Betriebsausgaben sind im Wesentlichen, außer 
den Pfl ichtbeiträgen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung und zu Versorgungs- und Unterstützungs-
einrichtungen der Kammern der selbständig 
Erwerbs tätigen, keine weiteren Betriebsausgaben 
zu berücksichtigen. Der Grundfreibetrag kann 
 jedoch angewendet werden.

Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 
bei Dienstleistungsbetrieben, wie bei 
ärztlicher Tätigkeit 20 Prozent der 
Betriebseinnahmen.


